
+-liche Fest:!~tzunge:J

zum •.'>f>L'r.uung sp r-. 10

1er Gemeinde Rommerskirch~n

Rech tS1rund 1ager

§§ 4 urd 28 Abs. 1 tllld 37 der Gemeindeordnung für iwrdrhei n
\'Jestfden (GO ;~~,;)in der Fassung der Bekanntmachung vom
19.12.1')74 (SGV. ,~'d 20?3)

2. ~~~~~~g~E~~Q!l~~Q~_~~~!~~~~~~g~~
a) §§ 2 und 8 ff jes ßBauG vom 23.6.1960 (BGBL I 1960,S.341)

\ in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.8.1976 (BGBI. I
S. 2257)

Die HCjunu <-",ngsverordnung (BauUVO) in der Fassung vom
.~968 (8GBI. I 1968, S. 1237) und der Berichtigung

V(;ill 20.12.,' J r ,::n. I 1969, S. 11)

c) p 7~ichenverordnung vom 19.1.1965 (BGBI. I, S. ?1)

~~~~E~~~~9~E~~Q!!!~~~_ig~~!~!!~E!~~~~1_~~~!~~!~~~g~~
- 103'der Landesbauordnung (BauO NW) in der Fassung vom
L .".1970 (GV.NW. 1970, S.96), geändert durch das 2.Gesetz
zur knderung der Landesbauordnung vom 15.7.1976 (GV.NW.
S. 264/ SGV.N~'I/. S. 232)

b) § 9 Abs. 4 BBauG

c) § 4 der 1. DurchfUh rung sverordnung zum BBauG va.I ')9. 11. 19
(GV.NW. S. 433) in der Fassung der Verordnung vom 21.4.1
(Gv.rJ~'J.·S. 299)

Die textlichen Festsetzungen wurden ersiellt, um im qahmen der
städtebaul iehen Konzeption durch ergänzende gestal teri sche Fest
setzungen,die dem Allgemeinempfinden des Bürgers ~ntsprechen,
v'erunstaltungen zu verhindern. Deswei teren sollen sie eine Beein
t r-ächtigung der: lJachba rn un tereinander wei tgehend aus sch ließen
J.i Id dur eh Konkreti sierung ver schiedener bauordnungs rech tlicher
Bestimmungen eine optimale Durchsetzung der Planungskonzeption
ermöglichen.

1.) Ausnahmen nach § 4 (3) und § 6 (3) BauNVO sind gemäß § A (4)
BauNVO ausgeschlossen.

2.) Außerhalb'der überbaubaren Grundstücksflächf'r sina bauliche
Arllagen gemäß § 14 (1) der BauNVO, die Jber der Erdoberfldche
liegen und 12 cbm und eine Höhe VOll 2,0 m überschreiten, aus
geschlossen. Ausgenommen von dieser Einschränkung Sitld die an
zeigefr~ien Vorhaben nach § 81 BauO NW, soweit sie nicht in
den folgenden Punkten dieser Satzung ganz oder teilweise als
unzul~ssig erklärt werden.

3.) Stellnldtze und Garagen_____ c _
Sar~gen und Stellplätze sind nur innerhalb der im Bebauungs
plan hierfür festgesetzten Flächen oder innerhalb der über
baubaren Flächetl, sowie im Bauwich l~ngs der Verkehrsstraßen
zuLissiq. Kellergaragen sind nicht zulässig.

4. ). ~~~:::~~51~
Die im PIon kenntlich gemaehtefl Stienwege sind niet t- be
fahrbar, außer für Katastrophen-, ~ot- und Versorgungsfahr
zeuge.
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plan hierfUr festgesetzten fl~chen oder innerhalb der Uber
ba uba ren Fl~-ichen,sowi e im 'L3auwich 1dngs der Verkehrs straßen
zuldssiq. Kellergaragen sind nicht zul~ssig.

4. )- ~~~~~~2~
Die im 11"n kenntlich~ gemachter. Sticilwege sind nicht be
fahrbar, außer für Katastrophen-, ~ot- und Vers0rgungsfahr
zeuge.

5.) ~~~!~~~~~!E!~!~~
Standpl~tze für die MUllbeh~lter sind auf den besonders
ausgewiesenen Fl~chen bzw. in Verbindung mit den Gara~en
anzulegen.

6.) Dachform

Die im Bebauungsplan vorgeschriebene Dachform ist zwingend
einzuhalten. In Gebieten mit geschlossener Bauweise ober bei
Doppel- und Gruppenbauten ist die Dachneigung Ulld der Dach
überstand-und die Traufhöhe an die Nachbarbebauung anzuglei
chen. Garagen erhalten einheitlich Flachdächer.

7.) Dachaufbauten

Notwendige Dachaufbauten sind zul~ssig, sofern ihre Breite
4,0 m nicht übersteigt und der seitliche Abstand von den
Giebeln mindestens 2,0 m betr~gt. Dachaufbauten müssen in
Abmessungen und Material mit d~r Fassade bzw. den Dachflächen
in gestalterischem Einklang stehen.

8.) ~~~~~~_~~~!~!!~~9
Die Farbe des Dacheindeckungsmaterials ist dunkel zu halten.
Benachbarte Häuser und Hausgruppen oder Garagenzeilen sind
aus städtebaulichen GrUnden in Material und farblicher Ge
staltung aufeinander abzustimmen.

9.) Geb~udehöhen

Die Sockelhöhe der Gebäude darf maximal 0,60 m über OK Gehweg
bzw. Bordstein der Erschließungsstraße liegen. Drempel sind
bis zu einer maximalen Höhe von 0,50 m zulässig. Bei aneinan
der gebauten Wohngebäuden sind Sockel und Traufhöhe irl gleicher
Höhe anzuordnen.

10.) E~~~E~~~~g~~2~~
Einfriedigungen vor der festgesetzten Bauflucht zur Straße hin

~ind bis zur Höhe von 60 cm gestattet. ~onstige Ei~fr~ediqungen
lm Verlauf der vorderen Bauflucht Utld langs der seltllchen und
rückw~rtigen Grundstücksgrenzen siLd lediglich als i"laschendraht
zaun mit lebender Hecke oder als Holzspriegelzaun bis zu einer
Höhe von 1,80 m zul~ssig.

11.) Private Grünflächen

Die Sichtfelder bei Straßerleinmündungen sind von jeder sicht
behindernden Nutzung freizuhalten. Sträucher, Hecken und Ein
friedigungen dürfen eine Höhe von 0,8 m über Fahrbahn nicht
überschreiten.

12.) -Q~~~~!!~~~~_QE~~~!~~Q~~_~~~_~~E~~~E~2E~~
Die öffentlichen GrUnfl~chen sind nach Maßgabe eines Bepflan-
,z~ngsplanes mit mittelhochst~mmigen Bäumen und Buschwerk zu
bepflanzen, um die Baugebiete durch GrUnzüge zu gliedern.
Längs der, Straßen ist, soweit der Straßenraum dies gestattet,
eine alleeartige Straßenrandbepflanzung mit hochstämmigen
Bäumen durchzuführen und zu erhalten.
Die Randzone des Kinderspielplatzes ist stark konzentriert
mit mittelhochst~mmigen Bäumen und BUschen zu gestalten.


